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ANFRAGE 

der Abg.Dr.Partik-Pabte , Haller, Apfelbeck 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Pflegegcldanspruch 

Wie aus einer österreichischen Tageszeitung vor einiger Zeit zu entnehmen war, 
wurde einem 17jährigen Jugendlichen aus Klagenfurt, nach dem Tod seiner Mutter 
im Juli 1993, unverständlicherweise monatelang keine Waisenpension ausgezahlt. 
Bedenklich dabei ist, daß der Jugendliche nicht nur seine Mutter verloren hat, 
sondern auch noch gehbehindert ist, sich nur auf Krücken fortbewegen kann und 
kein eigenes Einkommen hat. Die zynische Bemerkung des Direktors der 
Arbeiterpensionsversicherung, daß dieser Akt wie jeder andere behandelt wird, ist 
im Anbetracht der Dringlichkeit der Situation eine unfaßbare und unmenschliche 
Aussage. 
Erst nach Erscheinen des Zeitungsartikels sahen sich die Herren von der Behörde 
in der Lage, den Akt des Jugendlichen zu bearbeiten und die \Vaisenrente 
auszuzahlen. 
Es ist sehr unbegreiflich, daß trotz der großen Not des Jugendlichen, die Behörden 
nicht schneller reagiert haben, um ihm seine Lage etwas zu erleichtern, indem man 
ihm wenigstens die Rente ausbezahlt auf die er schon seit Juli 1993 Anspruch 
hätte. 
Der Gipfel des Zynismus ist wohl, daß, das Land Kärnten als Betreiber der 
Behindertenwerkstätte schon Anspruch auf einen Großteil der Waisenrente 
erhoben hat, welcher als Eigenmittelanteil für die laufende Ausbildung deklariert 
wird, obwohl diese noch nicht einmal zuerkannt war. 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen an den Bundesminister für Arbeit und 
Soziales folgende 

ANFRAGE 

1) Wie beurteilen Sie dic Säumigkeit der Behörden der 
Arbciterpensionsversicherung, sowie die Aussage des Direktors? 

, 2) Ist es üblich, daß man cin halbes Jahr verstreichen läßt, ehe eine Waisenrente 
ausbezahlt wird? 

3) Wcrden Sie sich dafür cinsctzen, daß dic Behörden eine Ordcr bekommen, in 
dringlichen Fällen möglichst rasch zu handcln? 
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